
Zeitspanne von dreißig Tagen, bis 25. Oktober, bestand die Möglichkeit, schriftlich
die Streichung einer Person, die Berichtigung von Namen oder die Aufnahme nicht
verzeichneter Personen zu beantragen. Die Kreisbüros hatten bis 9. November Zeit,
über den Einspruch zu entscheiden und den Antragsteller zu informieren, der seiner¬
seits innerhalb von 15 Tagen Rekurs gegen den Beschluß in erster Instanz einlegen
konnte. Ein eigens errichteter Abstimmungsgerichtshof fällte in zweiter und letzter
Instanz bis 17. Dezember die endgültige Entscheidung. Bis 6. Januar 1935 hatten die
Gemeindeausschüsse für jeden nun ermittelten Abstimmungsberechtigten einen
fortlaufend numerierten Ausweis auszustellen.

* * *
Lange bevor die Behörden mit der systematischen Erfassung der Abstimmungs¬
berechtigten im Reich begonnen haben, unternahmen einzelne Ortsgruppen des
Bundes aus Eigeninitiative erste Schritte in diese Richtung. Schon im Herbst 1932
hatte der Erfurter Saarverein die mangelnde Vertrautheit der thüringischen Meldeäm¬
ter mit den geographischen Gegebenheiten des Saargebiets moniert, da in den Saar¬

karteien nur die in Saarbrücken gebürtigen Abstimmungsberechtigten erfaßt, während
die bis 1909 selbständigen Stadtteile Malstatt und Burbach übersehen worden
waren20

. DerOrtsgruppenvorsitzende Stegner ließ daher im Laufe des Sommers 1933
vorgefertigte Anträge für die Bescheinigung des Wohnsitzes im Jahr 1919 an alle
potentiellen Berechtigten versenden, die diese nur noch unterzeichnen mußten. Dabei
denunzierte die Gruppe zugleich Personen, die am Ausgang der Abstimmung schein¬
bar desinteressiert waren 21

. Auch im Ruhrgebiet entschloß sich beispielsweise der
Duisburger Verein auf seiner Generalversammlung im Februar 1933, die Erstellung
von Listen aller Berechtigten in Angriff zu nehmen 22

. Die Eigeninitiative derOrtsver¬
eine, die von ihrer Berliner Zentrale organisatorische Rückendeckung erhielten, nahm
ein solches Ausmaß an, daß sich der Saarbevollmächtigte von Papen Anfang 1934 an

Bundesführer Simon mit der Bitte wandte, derartige Erscheinungen im Interesse eines
einheitlichen Vorgehens zu unterbinden 2 '. Nach ersten Besprechungen mit Regie¬
rungsstellen, denen in der zweiten Jahreshälfte weitere folgten 24

, waren sich beide
Seiten darüber einig, daß es die Aufgabe des Bundes sein müsse,

20 Vgl. SF 13 (1932) 16, S. 257.
21 Vgl. Brief der Ortsgruppe Erfurt an die GSV (11.08.33), in: PA AA, II a Saargebiet, R 75.457. Erfurt
war hier kein Einzelfall. Auch anderenorts übten die Ortsgruppen moralischen Druck auf die Ab¬
stimmungsberechtigten aus: Vgl. SF 14 (1933) 23, S. 442.

22 Vgl. SF 14(1933)5, S. 83.
23 Das Statistische Reichsamt werde in Kürze Vorschläge für eine rasche und vollständige Erfassung

unterbreiten: Vgl. Brief von Papens an Simon (16.01.34), in: PA AA, II a Saargebiet, R 76.097; Vgl.
Rundschreiben der GSV an die Ortsgruppen (27.03.34), in: BA-R 8014/134.

24 Die Erfahrungen ihrer praktischen Arbeit und der intensive Kontakt zu den Abstimmungsberechtigten
versetzten die GSV in die Lage, auf noch ungelöste Probleme im Zusammenhang mit der Abstimmung
(Arbeitsbefreiung von Abstimmenden, Paßfragen etc.) hinzuweisen: Vgl. Brief der GSV an das RMI
(01.09.34), in: BA-R 8014/684.
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